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Emil Possehl (1850 – 1919)

1850 wird Emil Possehl als erster Sohn des lübecker Kaufmanns Ludwig 
Possehl in der beckergrube geboren. in seinem elternhaus werden auch 
die geschäfte der firma l. Possehl & co. abgewickelt. bis heute befindet 
sich hier der Sitz der unternehmensgruppe. 1873 tritt er in den väterlichen 
betrieb ein und ist wenige Jahre später größter erzhändler europas. Durch 
den zukauf von unternehmen aus dem produzierenden und verarbeiten-
den gewerbe in russland, Schweden und norwegen wird aus dem lübe-
cker Kaufmann ein industrieller, dessen Verbindungen von europa bis nach 
Übersee reichen. unter seiner führung steigt der Warenumsatz um das 
fünfzigfache. als Emil Possehl 1915 sein testament macht, wird sein Vermö-
gen auf 100 mio. mark geschätzt.

Seine ehe mit der Schauspielerin Wilhelmine Schönherr bleibt kinderlos. 
1915, vier Jahre vor seinem tod, setzt er in seinem testament die Possehl-
Stiftung zur erbin seines gesamten firmenvermögens ein. Sie soll der „för-
derung alles guten und Schönen in lübeck“ dienen. nach seinem tod am 
4. februar 1919, wird die Possehl-Stiftung am 17. mai 1919 durch Senats-
dekret rechtskräftig und kann ihre fördertätigkeit aufnehmen. Sie ist von 
nun an, bis heute, die alleinige gesellschafterin der firma l. Possehl & co. 
Somit ist die Possehl-Stiftung nicht – wie die mehrzahl der Stiftungen – 
mit einem grundkapital ausgestattet, von dessen zinsen sie ihre ausga-
ben bestreiten muss sondern sie kann – vorausgesetzt die firma arbeitet 
erfolgreich – mit den erträgnissen der unternehmensgruppe ihre sat-
zungsmäßigen zwecke erfüllen.

Emil Possehls testament entsprechend trägt der Stiftungsvorstand Sorge 
für die Vermögenserhaltung und Vermögensverwaltung des unterneh-
mens. So hat der Stifter weitsichtig die Voraussetzung dafür geschaffen, 
dass der fortbestand seiner unternehmensgruppe gesichert und gleich-
zeitig die unternehmenserträge seiner heimatstadt zu gute kommen 
können. 
 

Aus dem Senatsalbum der Freien und Hansestadt Lübeck: 
Emil Possehl / geboren zu Lübeck den 13. Februar 1850 / Kaufmann / 
in den Senat erwählt am 19. Februar 1901 / Gestorben am 4. Februar 1919.
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DaS teStament 
e m i l  Po S S e h lS

Ludwig Possehl  
1810 – 1875
gründer der firma 
l. Possehl & co. 

Mathilde von Melle
1822 – 1863

in zweiter ehe 
verheiratet mit
Sarah Ferderau

1870

1849

Stammbaum der Familie Possehl

Johanna Possehl  
adoptiert
1880 – 1952
 
Mathilde Possehl 
1880 – 1953
Emilie Possehl 
1882 – 1908
Adele Possehl 
1888–1938
Toni Possehl 
1892 – 1951
Ilse Possehl 
*1893
Irmgard Possehl 
*1896
Ludwig Possehl 
1897– 1927

Clara Gleichmann 
1875– 1943
Alexander 
Gleichmann 
1879 – 1969
Kurt Gleichmann 
*1882

Adolf Rose 
1878 – 1969
Elisabeth Rose 
1880 – 1931
Wilhelm Rose 
*1881
Andreas Rose 
1883 – 1960
Ellen Rose 
1885– 1977
Clara Rose 
1888 – 1973
Gertrud Rose 
1894– 1968

Georg Dennig 
*1892
Helmut Dennig 
*1895

Emil Possehl
1850 – 1919
 
Wilhelmine 
Schönherr 
1848 – 1921

Adolph Possehl
1851 – 1922 
 
Emilie Erasmi
1859 – 1943

Adele Possehl
1854– 1912
  
Alexander 
Gleichmann
1838 – 1908

Ida Possehl
1856 – 1942
 
Wilhelm Rose 
1843 – 1909

Clara Possehl  
1858 – 1937

Adolf Dennig
1858 – 1930

Ludwig Possehl
1863 – 1901
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ich, der eidesunterzeichnete Senator der freien und hansestadt Lübeck und 

kaufmann Johannes Ludwig Emil Possehl treffe in völliger übereinstimmung 

mit meiner lieben ehefrau Wilhelmine Ernestine geborene Schönherr, folgende 

testamentarische bestimmungen:

§ 1

alle von mir früher getroffenen testamentarischen Verfügungen hebe ich auf 

mit alleiniger ausnahme

1. meiner letztwilligen Verfügung zu gunsten meines bruders, 

 Herrn Adolf Possehl und seiner Familie vom 30. Januar 1913 und

2. des von mir mit meiner ehefrau am 18. oktober 1914 abge

schlossenen erbvertrages.

§ 2

Wie in dem vorerwähnten von mir mit meiner ehefrau am 18. oktober 1914 ge

schlossenen erbvertrages bereits festgesetzt ist und in ergänzung dieser Fest

setzungen, soll diese, meine ehefrau Wilhelmine ernestine geborene Schönherr 

aus meinem nachlass insgesamt folgende Werte zugewandt erhalten:

1. ein kapital von 5 Millionen Mark,

2. mein Privatwohnhaus in Lübeck, Musterbahn nr. 19 und meine 

Privatgrundstücke in travemünde, kaiser allee 6 und nr. 29. diese 

sämtlichen grundstücke sind meiner lieben ehefrau schulden und 

lastenfrei zu übergeben und ihr kostenlos zuzuschreiben.

3. mein gesamtes Mobiliar, Leinenzeug, Silberzeug, kostbarkeiten, 

kunstgegenstände, automobile, überhaupt meinen gesamten haus

rat im weitesten umfange. zu diesen ihr vermachten gegenständen 

gehören auch meine sämtlichen Privatakten, Privatkorresponden

zen, auch soweit sie geschäftlichen inhalts sind, usw.

4. den betrag, welchen meine ehefrau für das erste Jahr nach meinem 

tode an einkommen, kirchen, Vermögen und besitzsteuer in 

Lübeck oder an das reich zu zahlen hat.

ich erwarte von meiner lieben ehefrau, dass dieselbe über das ihr zugewandte 

kapital von 5 Millionen Mark letztwillig so verfügen wird, wie ich dies mit ihr in 

d a S  t e S t a M e n t  e M i L  P o S S e h L S aussicht genommen und in einem besonderen Schriftstück niedergelegt habe.

Von dem betrage von 5 Millionen Mark sind meiner ehefrau 

100.000, Mark innerhalb eines Monats, 

900.000, Mark innerhalb eines Jahres, 

1 Million Mark innerhalb zweier Jahre, 

1 Million Mark innerhalb dreier Jahre, 

1 Million Mark innerhalb vierer Jahre, 

1 Million Mark innerhalb fünfer Jahre, 

nach eröffnung dieses testaments auszukehren.

die auszahlung soll jedoch nach dem freien ermessen meiner testaments

vollstrecker auch bereits früher vor den vorstehend aufgeführten zeitpunkten 

stattfinden können und zwar entweder in bar oder zu solchen Werten, die zur 

anlage von Mündelgeldern zugelassen sind, mit der Maßgabe, dass, soweit die 

überweisung in Wertpapieren erfolgt, diese selbstverständlich nur mit ihrem 

kurswert in anrechnung zu bringen sind.

Meine ehefrau soll ferner berechtigt sein, auf die ihr zufallenden 5 Millio

nen Mark einen geschäftsanteil der L. Possehl & co. mit beschränkter haftung 

im nominalbetrage von 500.000, Mark gegen anrechnung der auf diesen an

teil geleisteten einzahlung zu übernehmen. Macht sie von diesem rechte ge

brauch, soll sie ferner der PossehlStiftung gegenüber befugt sein, jederzeit zu 

verlangen, dass diese ihr den anteil wieder abnimmt gegen erstattung der auf 

diesen anteil eingezahlten Summen.

Meiner ehefrau soll jedoch nicht das recht zustehen, solchen von ihr über

nommenen anteil außer an die PossehlStiftung an dritte Personen zu veräußern. 

nach ihrem tode fällt der anteil der PossehlStiftung zu mit der Maßgabe, dass die

se an den nachlass meiner ehefrau die auf den anteil eingezahlten Summe neben 

dem für das laufende Jahr pro rata temporis entfallenden gewinn zu erstatten ist.

bis zur auszahlung des Vermächtnisses ist meine ehefrau berechtigt, auf die 

ihr noch ausgezahlten kapitalien von meinem todestage an 4 % p.a. zinsen im 

Voraus zu erheben.

§ 3

1. ich bestimme, dass meiner lieben adoptivtochter, Frau von Boehm-

Bezing, innerhalb eines Jahres nach meinem ableben ein betrag von 

100.000, Mark auszuzahlen ist. Sollte meine adoptivtochter be

reits vor mir verstorben sein, substituiere ich ihr ihre abkömmlinge 

stammweise.

2. ich bestimme weiter, dass aus meinem nachlass ein kapital von 

900.000, Mark ausgesondert werden soll, von welchem meiner 

lieben adoptivtochter zeit ihres Lebens die einkünfte zufallen sollen. 

nach ihrem ableben, sei es, dass dasselbe vor meinem tode, sei es, 

dass dasselbe nach meinem tode erfolgt, soll, wenn alsdann ihr 
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 ehemann, Herr Korvettenkapitän a.D. von Boehm-Bezing, sich noch 

 am Leben befindet, die hälfte der einkünfte dieses kapitals diesem 

 zufallen. nach dem ableben meiner adoptivtochter bzw. ihres ehe

 mannes , sei es, dass dieselben vor mir, sei es, dass sie nach mir ver 

 sterben, sollen die alsdann einen zinsgenuss nicht unterliegenden 

kapitalien  von insgesamt 900.000, Mark an die abkömmlinge 

meiner  adoptivtochter stammweise ausgekehrt werden.

 Meine testamentsvollstrecker sollen berechtigt sein, die aussonde

rung oder auszahlung dieser 900.000, Mark in Jahresraten von je 

100.000, Mark vorzunehmen, von denen die erste spätestens am 

ende des zweiten auf mein ableben folgenden Jahres fällig sein soll.

3. auf die noch nicht ausgesonderten oder ausgezahlten beträge sind 

den berechtigten von meinem todestage bis zur aussonderung oder 

auszahlung 4% p.a. zinsen in vierteljährlichen im Voraus fälligen 

raten aus meinem nachlass zu vergüten.

4. ich hebe ausdrücklich hervor, dass meiner genannten adoptivtochter, 

ihrem ehemann und ihren abkömmlingen irgendwelcher weiterge

henden ansprüche gegen meinen nachlass insbesondere auch auf 

grund des seiner zeit abgeschlossenen adoptivvertrages oder sonsti

ger vertraglicher abmachungen nicht zustehen soll.

§ 4

Meiner Mutter, Frau Sarah Browning Possehl, geb. Federau, vermache ich le

benslänglich die unbeschränkte kostenfreie persönliche nutznießung meines 

grundstücks in Lübeck, kaiser Friedrich Straße nr. 21.

ich vermache ihr ferner zeit ihres Lebens eine jährliche rente von 4.000, 

Mark welche ihr in halbjährlichen im Voraus fälligen raten auszuzahlen ist.

§ 5

1.  Meiner Schwester, Frau Ida Rose, geb. Possehl, vermache ich zeit ihres 

Lebens eine jährliche rente von 10.000, Mark, welche ihr in halbjähr

lichen im Voraus fälligen raten auszuzahlen ist.

2.  Meiner Schwester, Frau Clara Denning, geb. Possehl, vermache ich 

ebenfalls zeit ihres Lebens eine jährliche rente von 10.000, Mark, 

welche ihr in halbjährlichen im Voraus fälligen raten auszuzahlen ist.

§ 6

Für den Fall, dass meine liebe ehefrau vor mir versterben sollte, werde ich in 

einer besonderen letztwilligen Verfügung eine größere anzahl unserer beidsei

tigen Verwandten durch Vermächtnisse bedenken.

Für den Fall, dass ich vor meiner lieben ehefrau versterbe, wird diese, wie ich 

fest erwarte, den bereits in § 2 erwähnten zwischen uns getroffenen abmachun

gen entsprechende Vermächtnisse aussetzen.

§ 7

aus meinem nachlass ist ein kapital von 2 Millionen Mark zwecks begründung 

einer Familienstiftung auszuscheiden. es sind von diesem kapital der Stiftung 

500.000, Mark spätestens innerhalb des ersten Jahres,

500.000, Mark spätestens innerhalb des zweiten Jahres,

1.000.000, Mark spätestens innerhalb des dritten Jahres

nach meinem tode zu überweisen. bis zur auszahlung dieser kapitalien sind 

auf dieselben der Stiftung am 30. Juni und 31. dezember jeden Jahres 4% p.a. 

zinsen zu vergüten.

die Stiftung soll den namen 

e M i L  P o S S e h L’ S  Fa M i L i e n S t i F t u n g

tragen. ihr Sitz soll Lübeck sein.

der zweck der Stiftung soll sein, die Förderung des Wohles der abkömmlinge 

meines Vaters Heinrich Joachim Ludwig Possehl und der abkömmlinge meiner 

adoptivtochter Frau von Boehm-Bezing.

Meine testamentsvollstrecker werden alsbald nach meinem ableben die 

Satzung der Stiftung auszuarbeiten und die genehmigung der Stiftung herbei

zuführen haben.

Was die organisation der Stiftung und die Verwaltung der ihr zugewiesenen ka

pitalien anbelangt, habe ich den Wunsch, dass in die Satzung tunlichst folgende 

bestimmungen aufgenommen werden:

1. der Vorstand der Stiftung soll aus fünf Personen bestehen. Von den 

Mitgliedern des Vorstandes sollen tunlichst mindesten zwei dem 

durch die Stiftung bedachten Personenkreis entnommen sein. Weib

liche Mitglieder dieses Personenkreises sollen nicht ausgeschlossen 

sein. Mindestens zwei Vorstandsmitglieder sollen diesem Personen

kreis nicht angehören. diese anderen, dem kreise der durch die Stif

tung bedachten Personen nicht angehörenden Vorstandsmitglieder, 
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sind dem kreise der angesehenen Lübecker bürger zu entnehmen. 

der erste Stiftungsvorstand soll von meinen testamentsvollstreckern 

ernannt werden, wobei ich die erwartung ausspreche, dass dieselben 

die Wünsche, welche ich ihnen in einem besonderen Schreiben un

terbreiten werde, berücksichtigen werden. die spätere ergänzung des 

Vorstandes soll durch zuwahl erfolgen.

2. die einkünfte der Stiftung sollen verwandt werden:

a. zur unterstützung bedürftiger Mitglieder des durch die Stiftung          

bedachten Personenkreises,

b. zur beihilfe an solche Mitglieder dieses kreises, um denselben ein, 

wenn auch schlichtes, so doch standesgemäßes Leben zu ermöglichen,

c. zur ausbildung männlicher und weiblicher Mitglieder des bedachten 

Familienkreises zu tüchtigen Menschen, sofern sie und ihre eltern 

nicht in der Lage sind, die kosten solcher ausbildung aufzubringen,

d. soweit die einkünfte der Stiftung zu den vorstehend unter a–c erwähn

ten zwecken nicht verbraucht werden, zur Leistung von zuschüssen 

an solche Mitglieder des Personenkreises, welche in den von mir oder 

der PossehlStiftung ins Leben gerufenen geschäftlichen betrieben 

angestellt sind, zwecks hebung ihrer gesellschaftlichen Stellung. 

 keinesfalls sollen jedoch solche zuschüsse die hälfte des festen Jahres

gehaltes der betreffenden Personen übersteigen,

e. soweit die einkünfte nicht zu den unter a–d aufgeführten zwecken 

verwandt werden, sollen dieselben der Vermehrung des Stammkapi

tals der Stiftung dienen, bis dieses einen gesamtbetrag von 4 Millio

nen Mark erreicht hat, sollen etwaige überschüsse der einnahmen 

 der PossehlStiftung zugewandt werden. 

3. Weiter will ich, das ¼ des Stiftungskapitals verwandt werden kann, um 

dem kreis der bedachten Familienmitglieder angehörenden Personen 

zwecks begründung einer selbstständigen Lebensstellung darlehns

weise Summen bis zum höchstbetrag von je 100.000, Mark zu Ver

fügung zu stellen. die dargeliehenen Summen sind in halbjährlichen 

raten mit 3% p.a. zu verzinsen. Sie sind in raten, die in jedem einzel

fall festzusetzen sind, zurückzuzahlen und zwar längstens innerhalb 

eines zeitraums von zehn Jahren. 

 es ist selbstverständlich, dass solche darlehn nur an tüchtige, vertrau

enswürdige Personen zu gewähren sind. es sollen dabei bevorzugt 

werden solche Personen, die in den von mir und der PossehlStiftung 

ins Leben gerufenen geschäftsbetrieben tätig gewesen sind. Soweit es 

möglich ist, soll für eine Sicherstellung der darlehn gesorgt werden.

4. Solange meine liebe ehefrau lebt, sollen bei Verteilung der einkünfte 

und bei der gewährung von darlehn ihre Wünsche berücksichtigt 

werden, wie denn auch, solange sie lebt, ihre zustimmung für jede 

abseiten der Stiftung zu leistende auszahlung erforderlich sein soll.

5. Wenn dereinst einmal keinerlei Personen mehr vorhanden sein soll

ten, die zu dem bedachten Personenkreise gehören, soll das Stiftungs

kapital der PossehlStiftung zufallen.

6. der Vorsitzende des Vorstandes soll jährlich eine Vergütung von 

1.500, Mark, die übrigen Mitglieder des Vorstandes jährlich eine Ver

gütung von je 1.000, Mark erhalten.

§ 8

innerhalb eines Monats nach eröffnung dieses meines testaments soll ein ka

pital von 100.000, Mark an unternehmungen in Lübeck verteilt werden, die 

wohltätigen, gemeinnützigen, kirchlichen und dem unterricht dienenden zwe

cken gewidmet sind.

die Verteilung dieser Summe überlasse ich im einzelnen meinen testa

mentsvollstreckern, welche dabei jedoch die Wünsche meiner lieben ehefrau 

berücksichtigen sollen. es ist mein Wunsch, dass dieses kapital in möglichst vie

le kanäle geleitet wird.

§ 9

Weitere je 100.000, Mark sollen innerhalb von sechs Monaten der Senats, 

Witwen und Waisenkasse und der unterstützungskasse des Senats zugewiesen 

werden. diese Summen sollen von der Verwaltung der kassen als besondere 

Fonds verwaltet werden.

§ 10

den Herren Johannes Schwabroch und Friedrich Stave, welche mir bei meinem 

Lebenswerk ihre dienste in besonderem Maße geleistet haben, vermache ich 

beträge von je 100.000, Mark, die innerhalb eines Jahres nach meinem tode 

denselben auszuzahlen sind.

§ 11

das Wohl meiner angestellten hat mir stets ganz besonders am herzen gelegen. 

es ist mein Wunsch, dass dieselben nach meinem ableben meiner freundlich 

gedenken mögen. in dankbarer anerkennung der von ihnen mir geleisteten 

dienste treffe ich folgende Verfügung:

allen zzt. meines todes in den früher zu der Firma L. Possehl & co. gehöri

gen und aus ihr hervorgegangenen Lübecker geschäftsbetrieben tätigen kauf
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männischen, seemännischen und technischen angestellten mit ausnahme der 

in vorstehenden § 10 erwähnten, setze ich ein einmaliges Vermächtnis in höhe 

von 10% ihres festen oder gewährleisteten Jahreseinkommens aus, sofern sie 

kürzer als zwei Jahre in den vorerwähnten geschäftlichen unternehmungen 

tätig gewesen sind. dieses Vermächtnis erhöht sich auf 15% des Jahreseinkom

mens, wenn sie länger als zwei, aber nicht länger als fünf Jahre, auf 20%, wenn 

sie länger als fünf Jahre, aber nicht länger als zehn Jahre und auf 25%, wenn sie 

länger als zehn Jahre in den betrieben tätig gewesen sind. 

den in den vorgenannten betrieben fest angestellten arbeitern vermache ich 

eine Summe von je 50, Mark, wenn sie weniger als ein Jahr und weniger als fünf 

Jahre, von je 100, Mark, wenn sie länger als fünf Jahre und weniger als zehn 

Jahre angestellt sind und von 200, Mark, wenn sie länger als zehn Jahre ange

stellt sind. die in diesem Paragraphen erwähnten Vermächtnisse sind binnen 

Monatsfrist nach eröffnung dieses meinen testaments auszuzahlen.

§ 12

die sämtlichen in den vorstehenden § 1–11 aufgeführten Vermächtnisse sind an 

den bedachten erbschaftssteuerfrei auszuzahlen.

§ 13

Mit gottes hülfe ist es mir gelungen, das unter der Firma L. Possehl & co. von 

meinem Vater Heinrich Joachim Ludwig Possehl am 1sten Mai 1847 begründete 

handelshaus, dessen teilhaber ich am 1sten Mai 1873 geworden bin, weiter und 

weiter zu entwickeln und durch neue unternehmungen zu immer größerer be

deutung auszubauen.

Mein größter Wunsch – in dem ich mich in inniger übereinstimmung weiß 

mit meiner lieben ehefrau Wilhelmine Ernestine Possehl geb. Schönherr – ist es, 

dass die Früchte meines Lebenswerkes meiner geliebten Vaterstadt, der freien 

und hansestadt Lübeck, zu gute kommen mögen. Sie sollen beitragen, das alte 

ansehen Lübecks im deutschen Vaterland zu festigen und zu erhöhen. Sie sol

len dazu dienen, handel, Schifffahrt, industrie und gewerbe Lübecks zu heben, 

ihnen frische tüchtige kräfte zuzuführen und ihnen neue bahnen zu eröffnen. 

Sie sollen verwandt werden, das schöne bild der Stadt zu erhalten und auszuge

stalten. Sie sollen die Volkswohlfahrt heben, insbesondere Sorge, kummer und 

not, die der jetzige Weltkrieg hervorgerufen hat, lindern und mindern. Sie sol

len helfen, in deutschem geiste alles Schöne und gute in Lübeck zu fördern:

ich bestimme daher:

der gesamte rest meines nachlasses soll einer Stiftung zufallen, welche ich zu 

meiner universalerbin einsetze.

die Stiftung soll den namen

P o S S e h L  S t i F t u n g

tragen.

die Stiftung soll dienen:

1. der Förderung alles guten und Schönen in Lübeck.

 Vor allem sollen ihre Mittel verwandt werden:

a) zur Verschönerung der Stadt Lübeck und ihrer öffentlichen anlagen,

b) zur unterstützung gemeinnütziger städtischer unternehmungen, 

insbesondere soweit dieselben auf ertüchtigung und ausbildung der 

Jugend hinwirken,

c) zur Pflege von kunst und Wissenschaft,

d) zur unterstützung von handel, Schifffahrt, industrie und gewerbe, 

insbesondere zu werbenden zwecken und nicht minder zur kaufmän

nischen, seemännischen, industriellen und gewerblichen ausbildung 

der Jugend,

e) zur Förderung der Volkswohlfahrt, vor allem zur Fürsorge für die 

invaliden des gegenwärtigen krieges, auch der früheren und künftigen 

Feldzüge sowie für hinterbliebene gefallener oder infolge ihrer im 

kriege erworbenen Wunden und Leiden erlegener krieger.

 es ist mein Wunsch, dass die verwendbaren einkünfte der Stiftung 

in gleichen beträgen den vorstehend unter 1 a) bis e) aufgeführten 

zwecken  dienstbar gemacht werden. Soweit dabei aber einer dieser 

zwecke offenbar zum überfluss bedacht werden würde, soll eine 

andere Verwendung der einkünfte im rahmen des Stiftungszweckes 

erfolgen und zwar in erster Linie zu gunsten der vorstehend unter d) 

erwähnten zwecke.

2. die Stiftung soll weiter die erforderlichen geldmittel zur Verfügung 

stellen zur aufrechterhaltung der von mir ins Leben gerufenen ge

schäftlichen unternehmungen, soweit und solange dieselben im inter

esse der Stiftung fortgeführt werden sowie etwaiger von der Stiftung 

selbst gegründeter neuer unternehmungen. Sie hat insbesondere zu 

diesem zweck die von mir im interesse dieser sämtlichen unterneh

mungen abgeschlossenen vertraglichen abmachungen einzuhalten.
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 in den rahmen des Stiftungszweckes fallen nicht solche aufgaben, 

 die nur zur erleichterung der Steuerlast dienen würden, deren auf

 wendung für den Staat oder die gemeinde notwendig ist und die bei 

verständiger Finanzwirtschaft von dem Staat oder der gemeinde 

selbst zu tragen sind, denn ich erachte es für die erhaltung eines ge

sunden Staatshaushaltes für gegeben, dass die normalen bedürfnisse 

durch die eigenen einnahmen und durch die Steuerkraft der bürger 

befriedigt werden.

ich füge diesem meinem testament den entwurf einer Satzung der Possehl

Stiftung bei und spreche den Wunsch aus, dass die Stiftung auf grund dieser 

Satzung ins Leben gerufen wird. Selbstverständlich ist es, dass die von mir hin

sichtlich des zweckes der Stiftung getroffenen bestimmungen einer Änderung 

nicht unterzogen werden dürfen. im übrigen überlasse ich es meinen testa

mentsvollstreckern, welche alsbald nach meinem ableben die genehmigung 

der Stiftung herbeizuführen haben werden, etwa erforderliche Änderungen des 

Satzungsentwurfes vorzunehmen.

in diesem Satzungsentwurf führt Emil Possehl aus: 

Stiftungsvermögen

   Das Stammvermögen der Stiftung besteht aus den von Herrn Senator 

Possehl derselben letztwillig überwiesenen Werten. Das Stammvermögen 

der Stiftung soll, soweit dies nicht etwa durch die Fortführung der in § 4 

Ziff. 2 erwähnten geschäftlichen Unternehmungen bedingt wird, niemals 

angegriffen werden. Es sind vielmehr immer nur die Einkünfte des Kapi

tals zu Zwecken der Stiftung zu verwenden.

Vorstand der Stiftung

  

   Der Vorstand der Stiftung besteht aus mindestens 15 und höchstens 25 

Personen. Die Vorstandsmitglieder sind dem Kreise der angesehenen Lü

becker Bürger zu entnehmen, insbesondere den Mitgliedern des Senats, 

der Behörden, der Kaufmannschaft, der Geistlichkeit, der Lehrerschaft, 

der Anwaltschaft und der sonstigen freien Berufe. Auch Frauen und Töch

ter solcher Bürger können dem Vorstande angehören.

Es soll in der Regel vermieden werden, dass mehrere Personen, die bis 

zum dritten Grade miteinander verwandt sind oder in gerader Linie im 

ersten Grade miteinander verschwägert sind, gleichzeitig dem Vorstand 

angehören, es sei denn, dass sie Abkömmlinge des Stifters oder seiner 

Adoptivtochter sind.

Zu den Mitgliedern des Vorstandes können nur solche Personen ge

wählt werden, welche bei Beginn der Amtsperiode ihr 70. Lebensjahr 

noch nicht beendet haben.

Dem Vorstande gehören die Testamentsvollstrecker des Stifters an. 

Die übrigen Mitglieder des ersten Vorstandes sind von diesen Testaments

vollstreckern zu ernennen. 

Späterhin erfolgt die Ernennung der Vor standsmitglieder durch 

Selbst ergänzung im Wege der geheimen Wahl.

Die Einzelheiten des Wahlverfahrens sind vom Vorstand alsbald nach 

dessen Konstituierung festzusetzen. Das Verfahren soll so gestaltet wer

den, dass es eine denkbar gute Gewähr dafür bietet, dass in den Vorstand 

nur wirklich tüchtige Personen ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Stel

lung und Familienbeziehungen gewählt werden. Die Wahl der Vorstands

mitglieder bedarf der Bestätigung des Senats.

Am Ende des ersten auf die Genehmigung der Stiftung folgenden 

Kalenderjahres und am Ende eines jeden folgenden Jahres scheidet der 

dritte Teil der alsdann vorhandenen Mitglieder aus dem Vorstande aus. 
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Ist die Zahl der Mitglieder nicht durch drei teilbar, scheidet eine Anzahl 

Mitglieder aus, die dem dritten Teil der nächstkleineren durch drei teilba

ren Zahl entspricht. Die Ausscheidenden werden durch ihre Amtsdauer, 

bei gleicher Amtsdauer durch das Los bestimmt.

Eine Wiederwahl der ausgeschiedenen Mitglieder ist zulässig. Nach 

Beendigung der zweiten Amtsperiode darf eine fernere Wiederwahl je

doch nur stattfinden nach Ablauf eines Jahres, mithin für die Zeit nach 

dem Ablaufe des auf das zweite Ausscheiden des Mitgliedes aus dem Vor

stande folgenden Jahres. Auch späterhin kann immer nach einer zwei

maligen Amtsperiode eine Wiederwahl nur stattfinden für die Zeit nach 

dem Ablaufe des auf das Ende der zweiten Amtsperiode folgenden Jahres.

Die Bestimmungen über das Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern fin

den auf die Testamentsvollstrecker des Stifters, solange sie als solche tä

tig sind, keine Anwendung.

 

  Der Vorstand setzt seine Geschäftsordnung, soweit dieselbe nicht durch 

diese Satzung geregelt ist, selbst fest.

 

  Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und eine stell

vertretenden Vorsitzenden. Die Wahl findet das erste Mal statt für die Zeit 

bis zum Ablauf des zweiten auf die Genehmigung der Stiftung folgenden 

Kalenderjahres.

Späterhin werden der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzen

de immer für einen Zeitraum von je zwei Jahren gewählt. Eine Wieder

wahl ist statthaft.

Falls der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende während 

der Dauer seiner Amtszeit aus dem Vorstande der Stiftung ausscheidet, 

findet eine Nachwahl statt für den noch nicht abgelaufenen Teil der 

Amtszeit des Ausgeschiedenen.

Der Vorsitzende und in seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsit

zende leitet die Sitzungen des Vorstandes und des Arbeitsausschusses.

Arbeitsausschuss

   Es wird aus Mitgliedern des Vorstandes ein Arbeitsausschuss gebildet, 

welcher aus den beiden Vorsitzenden sowie mindestens drei und höchs

tens fünf weiteren, durch Wahl zu bestimmenden Mitgliedern besteht. 

Dem ersten Arbeitsausschuss gehören auch die Testamentsvollstrecker 

des Stifters an.

Die Amtsdauer des Arbeitsausschusses – abgesehen von dem Vor

sitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden – beträgt zwei Jahre. 

Wiederwahl ist gestattet.

Dem Arbeitsausschuss liegt die Überwachung der laufenden Geschäf

te der Stiftung ob. Er hat ferner die dem Vorstand der Stiftung zur Ent

scheidung vorzulegenden Stiftungsangelegenheiten vorzubereiten.

Die Entscheidung über alle wichtigen Fragen bleibt dem Vorstand 

vorbehalten.

Über den Verlauf der Sitzungen des Arbeitsausschusses wird ein Pro

tokoll geführt, welches von dem Leiter der Sitzungen und dem Protokoll

führer zu unterzeichnen ist.

Vorstandsversammlung

 Die Vorstandsversammlung wird einberufen von dem Vorsitzenden des 

Vorstandes oder falls dieser behindert ist, von dem stellvertretenden Vor

sitzenden.

Vorstandsversammlungen sind einzuberufen, so oft dies das Inte

resse der Stiftung erfordert. Sie sollen mindestens einmal jeden Monat 

stattfinden.

Eine Versammlung des Vorstandes muss einberufen werden, sobald 

zwei Vorstandsmitglieder dies unter Angabe der zur Beratung und Be

schlussfassung zu stellenden Gegenstände verlangen.

 

  Die Vorstandsversammlung entscheidet über alle Angelegenheiten der 

Stiftung. Sie ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens der 

Hälfte der Vorstandsmitglieder.

Bei Beschlussfassungen entscheidet die absolute Mehrheit der abgegebe

nen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor

sitzenden.

Bei Wahlen entscheidet die relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

und bei Stimmengleichheit das Los.

Über den Verlauf der Sitzungen der Vorstandsversammlungen wird ein 

Protokoll geführt, welches von dem Leiter der Sitzungen und dem Proto

kollführer zu unterzeichnen ist.
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Vertretung nach außen

   Der Vorstand wird nach außen bei Abgabe von Willenserklärungen durch 

seinen Vorsitzenden oder den stellvertretenden Vorsitzenden, zusam

men mit zwei anderen Vorstandsmitgliedern vertreten.

Der Vorstand kann ferner für einzelne Zwecke, beispielsweise auf 

dem Gebiete der Vermögensverwaltung, einzelne seiner Mitglieder oder 

dritte Personen zu Vertretern bestellen. Er kann insbesondere einzelnen 

solcher Mitglieder oder dritten Personen Bankvollmacht und Postvoll

macht erteilen.

Die Legitimation des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsit

zenden wird durch eine Ausfertigung des über ihre Wahl aufgenomme

nen notariellen Protokolls erbracht.

Im Übrigen wird die Legitimation der Mitglieder des Vorstandes 

durch eine Ausfertigung der Bestätigungsurkunde des Senats erbracht.

Zur Legitimation von sonstigen Vertretern der Mitglieder des Vor

standes genügt eine Ausfertigung des über ihre Bestellung aufgenomme

nen notariellen Protokolls.

Vergütung der Vorstandsmitglieder

   Der Vorsitzende des Vorstandes erhält für seine Tätigkeit eine jährliche 

Vergütung von  8.000, Mark.

Der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes erhält für seine Tä

tigkeit eine jährliche Vergütung von 6.000, Mark.

Die übrigen Mitglieder des Arbeitsausschusses erhalten für ihre Tä

tigkeit eine jährliche Vergütung von 4.000, Mark.

Die sonstigen Vorstandsmitglieder führen ihr Amt als Ehrenamt. Für 

außerordentliche Mühewaltung kann jedoch auch einem Vorstandsmit

glied eine angemessene Vergütung gewährt werden.

Sonstige Angestellte der Stiftung

   Es ist dem Vorstand gestattet, für die ihm obliegenden Arbeiten, insbe

sondere für die Vermögensverwaltung, für die Führung des Protokolls in 

seinen Sitzungen und den Sitzungen des Arbeitsausschusses sowie für 

die Leitung des Stiftungsarchivs bezahlte Hilfskräfte anzunehmen.

Einem von dem Stifter geäußerten Wunsch entsprechend kann der 

Vorstand die Verwaltung des Vermögens der Stiftung, solange die Firma 

L. Possehl & Co. mit beschränkter Haftung besteht, unbeschadet selbst

verständlich seiner Aufsichtspflicht, dieser Firma anvertrauen.

Verhältnis zu den von dem Stifter ins Leben gerufenen 

Unternehmungen

   Es ist der Wunsch des Stifters, dass die von ihm ins Leben gerufenen Un

ternehmungen im Interesse der Stiftung tunlichst bestehen bleiben.

Um die einzelnen geschäftlichen Unternehmungen nicht durch Ent

schließungen des Stiftungsvorstandes in ihrer Entwicklung zu beschrän

ken, soll der Stiftungsvorstand diese geschäftlichen Unternehmungen 

nicht beaufsichtigen und kontrollieren. Die Stiftung soll sich vielmehr 

diesen Unternehmungen gegenüber darauf beschränken, ihren Einfluss 

geltend zu machen, dass immer besonders geeignete Personen zu Leitern 

der Unternehmungen und zu Mitgliedern der Aufsichtsräte derselben 

berufen werden. Im Übrigen soll die Stiftung lediglich von den Jahres

bilanzen der einzelnen Unternehmungen Kenntnis nehmen, ohne zu 

einer Nachprüfung dieser Bilanzen verpflichtet zu sein. Die Stiftung soll 

ferner, falls eine der Unternehmungen drei Jahre hintereinander mit 

Verlust arbeitet, oder aber, wenn eine der Unternehmungen mehr als die 

Hälfte ihres Gesellschaftskapitals verloren hat, die alsbaldige Liquidation 

dieses Unternehmens veranlassen, sofern nicht mit völliger Sicherheit 

vorauszusehen ist, dass die Verluste nur vorübergehender Natur gewe

sen sind und bei Fortsetzung des Betriebes in verhältnismäßig kurzer 

Zeit wieder einzuholen sein werden.

Änderung der Satzung

  Eine Änderung dieser Satzung kann von dem Vorstand nur beschlossen 

werden, wenn mindestens fünf Sechstel sämtlicher Vorstandsmitglieder 

dieser Änderung zustimmen und wenn ferner diese Änderung auch die 

Genehmigung des Senats der freien und Hansestadt Lübeck findet.
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§ 14

um ein gedeihliches zusammenarbeiten der geschäftlichen unternehmungen, 

insbesondere der vier Lübecker gesellschaften, im interesse der PossehlStif

tung tunlichst sicherzustellen, wünsche ich, dass der Vorstand der Stiftung und 

meine testamentsvollstrecker geeignete Maßnahmen treffen.

1.  es wird richtig sein, zu diesem zwecke etwa aus den ersten geschäfts

führern und sonstigen geeigneten Persönlichkeiten einen ausschuss 

zu bilden, der den zusammenhang der gesamten unternehmun

gen aufrechterhält. die Mitglieder dieses ausschusses sollen einen 

tunlichst klaren überblick über die gesamten geschäftlichen unter

nehmungen gewinnen. zu diesem zweck empfiehlt es sich, dass diese 

regelmäßig zu Sitzungen zusammentreten und alle bedeutenderen 

angelegenheiten gemeinsam besprechen. ein  von einer gesellschaft 

geplantes unternehmen wird verständigerweise in der regel nicht zur 

durchführung zu bringen sein, wenn die Mehrheit der an der erörte

rung teilnehmenden ausschussmitglieder gegen die durchführung 

bedenken äußert. es wird richtig sein, an den Sitzungen des ausschus

ses zeitweilig oder dauernd auch jüngere tüchtige angestellte, die 

geeignet erscheinen, vielleicht später einmal in führende Stellungen 

berufen zu werden, mit beratender Stimme hinzuzuziehen, um ihnen 

frühzeitig einen überblick über die gesamtheit der unternehmungen 

und interessen zu verschaffen. durch das bestehen eines solchen aus

schusses darf selbstverständlich die Verantwortlichkeit der geschäfts

führer und der Mitglieder des aufsichtsrates der einzelnen unter

nehmungen nicht vermindert werden. auch sollen die Mitglieder des 

ausschusses für unternehmungen von gesellschaften, die nicht von 

ihnen geleitet werden, nicht etwa mit verantwortlich sein.

 auf die zusammensetzung des ausschusses wird dem Vorstand der 

Stiftung der erforderliche einfluss vorzubehalten sein. Mitgliedern, 

die nicht geschäftsführer oder angestellte der gesellschaften sind, 

wird für ihre tätigkeit eine angemessene Vergütung zu gewähren sein, 

die von den gesellschaften gemeinsam im Verhältnis der größe ihrer 

gesellschaftskapitalien zu tragen sein wird. die höhe der Vergütung 

wird von dem Stiftungsvorstand zu bestimmen sein.

2. Weiter ist es mein Wunsch, dass der Vorstand der PossehlStiftung 

dahin einzuwirken sucht, dass bei aufmachung der bilanzen der vier 

Lübecker gesellschaften und etwaiger von der Stiftung begründeter 

neuer unternehmungen in der von mir geübten, bewährten und 

soliden Weise verfahren wird. die festen anlagewerte, insbesondere 

industrielle anlagen, sollen fortlaufend und zwar möglichst bis auf 1, 

Mark abgeschrieben werden, um die pekuniäre Lage der gesellschaf

ten auf diese Weise tunlichst zu stärken. 

 Solange die festen anlagewerte nicht bis auf 1, Mark abgeschrieben 

sind, sollen die mit den großhandelsbetrieben eng verbundenen 

industriellen unternehmungen wie das Fagersta und carlsdahlWerk, 

dalarne, dampfer usw. nicht mehr als 7 ½% p.a. dividende verteilen. 

3. Von den gewinnen der gesellschaften sollen alljährlich mindestens 

2% für die bildung eines Pensionsfonds solange angesammelt werden 

und zinstragend sicher angelegt werden, bis diese überweisungen eine 

höhe von 2 Millionen Mark erreichen. die zinsen dieses Fonds sollen 

verwendet werden zur gewährung von Pensionen an solche angestell

te kaufmännischer, technischer, seemännischer oder sonstiger art, 

welche in den unternehmungen der gesellschaften längere zeit treu 

gedient haben und arbeitsunfähig geworden sind sowie an die hin

terbliebenen solcher angestellten soweit diese einer unterstützung 

bedürftig sind.

 die angestellten der gesellschaften sollen gleichstehen angestellten 

solcher betriebe, die von der Stiftung etwa in Lübeck ins Leben gerufen 

sind, solange die Stiftung an solchen unternehmungen in maßgeben

der Weise beteiligt ist und diese unternehmungen im Wesentlichen 

im interesse der Stiftung arbeiten.

 die Verwaltung dieses Fonds soll vorläufig von der L. Possehl & co. 

mit beschränkter haftung geführt werden. den gesellschaften soll es 

überlassen bleiben, über die spätere Verwaltung und die Verwendung 

der einkünfte des Pensionsfonds nähere bestimmungen zu treffen. 

4. Von den endgültigen gewinnen der nordischen erzkontor gesellschaft 

mit beschränkter haftung, der eisen und Stahlgesellschaft mit 

beschränkter haftung und der Possehls eisen und kohlenhandels

gesellschaft mit beschränkter haftung soll immer ein drittel zur 

Verstärkung ihrer finanziellen Mittel dienen, sei es als reserve oder 

dergleichen, sei es zur erhöhung des kapitalkontos und zwar bis zu 

dem in absehbarer zeit nicht eintretenden Fall, dass eine weitere Stär

kung der finanziellen Mittel völlig unnötig erscheint.

5. es ist mein Wunsch, dass die von mir eingerichteten organisationen, 

buchführungen, Statistiken, geschäfts und kontorordnungen sowie 

die archive stets sinngemäß fortgeführt und ausgebaut werden unter 

beständiger anpassung an veränderte umstände.

6. ich mache es dem Vorstand der Stiftung zur Pflicht, den geschäfts

führern der vier von mir in gesellschaften mit beschränkter haftung 

umgewandelten Lübecker unternehmungen und den aufsichtsräten 

dieser gesellschaften sowie den organen etwaiger neuer unterneh

mungen von meinen in diesen Paragraphen getroffenen bestimmun

gen kenntnis zu geben und auf dieselben dahin einzuwirken, dass 

diese meine Wünsche befolgt werden.
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§ 15

ich hoffe, dass dem Vorstande der Stiftung stets eine größere anzahl von Mit

gliedern des Senats der freien und hansestadt Lübeck angehören wird. ich darf 

erwarten, dass der Senat den eintritt von aus dem gelehrtenstande erwählten 

Senatsmitgliedern in den Vorstand der PossehlStiftung und den Vorstand der 

emil Possehl‘s Familienstiftung genehmigen wird. auch hoffe ich, dass, wenn 

sich der eintritt eines Mitgliedes des Senats, das aus dem gelehrtenstande er

wählt ist, in den aufsichtsrat einer der von mir ins Leben gerufenen geschäfts

betriebe und etwaiger neuer gesellschaften als wünschenswert ergeben sollte, 

es sich auf gesetzlichem Wege erreichen lassen wird, die anwendung der entge

genstehenden bestimmung der Verfassung der freien und hansestadt Lübeck 

(art. 13 abs. 2) bezüglich dieser nur für die Stiftung arbeitenden geschäftsbe

triebe auszuschalten.

§ 16

als richtschnur für meine testamentsvollstrecker und die PossehlStiftung be

merke ich sodann noch folgendes:

1.  Meine hamburger und altonaer unternehmungen sollen verwertet 

und zwar tunlichst verkauft werden. 

 bei der ausführung dieser bestimmung soll jedoch vorsichtig vor

gegangen werden. der Verkauf soll stattfinden, wenn von einem 

solventen käufer ein Preis geboten wird, der hinter dem buchwert 

des unternehmens nicht oder verhältnismäßig nur um ein geringes 

zurückbleibt. der Verkauf des altonaer kohlengeschäfts soll jedoch 

solange hinausgeschoben werden können, als bei an sich guter renta

bilität die aufrechterhaltung des unternehmens, um die Fühlung mit 

dem Weltmarkt zu behalten, im interesse der Lübecker unternehmun

gen zweckmäßig erscheint. ich werde in einer diesem testament ange

fügten Liste oder in einer besonderen letztwilligen Verfügung oder in 

einem an einen meiner testamentsvollstrecker gerichteten Schreiben 

nähere angaben über die Preise machen, unter denen meiner ansicht 

nach die zu meinem nachlass gehörigen Werte nicht veräußert wer

den sollten.

2.  die aktien der Petersburger und nowoWileisker Werke sollen eben

falls verkauft werden, wenn ein dem inneren Wert der unterneh

mungen angemessener Preis erzielt wird. ein Verkauf unter dem 

nennwert wird hoffentlich nicht erforderlich sein. eine erweiterung 

der unternehmungen von erheblichem belang, wie früher beabsich

tigt war, wird selbstverständlich nur in erwägung gezogen werden 

können, wenn die Wiederkehr ruhiger politischer und wirtschaftlicher 

zustände  in russland dies gestattet, und wenn eine höhere renta

bilität durch die Vornahme der erweiterung voll gesichert erscheint.

3.  die geschäftsanteile meiner unternehmungen, welche ich in gesell

schaften mit beschränkter haftung umgewandelt habe, sollen auch, 

soweit sie jetzt eigentum der L. Possehl & co. mit beschränkter haf

tung sind, alsbald nach begründung der PossehlStiftung auf diese als 

eigentum übertragen werden.

4.  Mein Wunsch ist es, die gesamten von mir ins Leben gerufenen 

geschäfts betriebe, welche dauernd fortgeführt werden, in möglichst 

naher zeit in Lübeck zu vereinigen. dabei will ich jedoch die Mög

lichkeit, den Sitz des einen oder anderen geschäftsbetriebes nach 

auswärts zu verlegen, in dem Fall, dass die Fortsetzung des betriebes in 

Lübeck so unzweckmäßig ist, dass diese Verlegung ganz unabweisbar 

wird, nicht abschneiden. bei solcher Verlegung sollen aber nur sach

lich geschäftliche gründe in betracht kommen. Wird aber durch solche 

Verlegung die übersicht und kontrolle über das unternehmen so 

erschwert, wie dies heute beispielsweise hinsichtlich der vielen ham

burger und altonaer unternehmungen der Fall ist, sollte auf einen 

Verkauf des betriebes in absehbarer zeit bedacht genommen werden, 

um die gesamtunternehmungen vor der gefahr einer übermäßigen 

dezen tralisation zu bewahren.

5.  es wird richtig sein, den gesamten betrieb auf verwandte zweige und 

zwar tunlichst seiner ursprünglichen bestimmung gemäß, auf das 

Montanfach zu konzentrieren. 

 Wenn zur hebung der solchergestalt betriebenen geschäfte die entfal

tung anderer nicht im Montanfach liegender geschäftlicher tätigkeit 

vom kaufmännischen Standpunkt aus geboten erscheint, wie sich dies 

heute durch die heranziehung des reedereibetriebes erwiesen hat, 

müssen solche anderweitigen betriebe mit aufgenommen werden. 

Soweit sich in einer heute nicht absehbaren zeit die bearbeitung des 

Montanfachs als unrentabel erweisen sollte, sollen ebenfalls andere 

rentable betriebe, auch industrieller natur, unter beachtung genü

gender Vorsicht aufgenommen werden. Wenn eine gesellschaft oder 

ein betrieb auf die dauer nicht mehr den landesüblichen zinsfuß, der 

heute 4% p.a. beträgt, erbringt, wird in erwägung zu ziehen sein, ob die 

beteiligung an solcher gesellschaft oder solchem betrieb nicht besser 

aufzugeben ist, sofern dieselbe nicht bestehen bleiben muss, um 

einen anderen in betracht kommenden betriebe auf seiner bisherigen 

rentabilität zu erhalten, wie heute beispielsweise die brotfabrik elbe 

zur erhaltung der rentabilität der Fischmarktgrundstücke in altona 

und das Fagersta und das carlsdahl Werk als wesentlicher Faktor für 

die erhaltung der rentabilität der eisen und Stahl gesellschaft mit 

beschränkter haftung dient.
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 ich betone ferner, dass es in der regel wünschenswert sein wird, dass 

einzelne Waren oder industriegroßbetriebe nicht gegenüber den übri

gen betrieben eine unverhältnismäßige ausdehnung annehmen.

6.  ich mache es meinen testamentsvollstreckern und der PossehlStif

tung zur Pflicht, den geschäftsführern der vier von mir in gesellschaf

ten mit beschränkter haftung umgewandelten unternehmungen 

und den aufsichtsräten dieser gesellschaften von meinen in diesen 

Paragraphen niedergelegten Wünschen kenntnis zu geben und auf 

dieselben dahin einzuwirken, dass diese Wünsche bei der Fortführung 

der unternehmungen berücksichtigt werden.

§ 17

zu Vollstreckern dieses meinen testamentes ernenne ich

Herrn Senator Dr. jur. Julius Vermehren

Herrn Senator Paul Leberecht Strack

Herrn Senator Johann Heinrich Evers und

Herrn Johannes Schwabroch.

Sollte einer dieser herren das ihm angetragene amt nicht antreten oder dem

nächst aus demselben wieder ausscheiden, soll das nachlassgericht einen nach

folger für denselben ernennen, solange dies zur völligen ausführung dieses tes

taments erforderlich sein wird. das nachlassgericht soll bei solcher ernennung 

jedoch, solange meine liebe ehefrau lebt, deren Wünsche, nach ihrem ableben 

aber dem Wunsche der im amt befindlichen testamentsvollstrecker entspre

chen.

ich erteile meinen testamentsvollstreckern alle befreiungen und befugnis

se, welche nach dem bürgerlichen gesetzbuch testamentsvollstreckern einge

räumt werden können. Meine ersten testamentsvollstrecker bitte ich, für ihre 

tätigkeit eine einmalige Vergütung von je 50.000, Mark entgegenzunehmen.

ich hoffe, dass meine testamentsvollstrecker, insbesondere mein langjähri

ger juristischer beirat und Freund, Herr Senator Dr. Vermehren, auch nach der 

regelung meines nachlasses meiner lieben ehefrau auf deren Wunsch in allen 

angelegenheiten mit ihrem rate ständig zur Seite stehen werden. bei allen in 

bezug auf die auslegung des testaments etwa entstehenden zweifel soll die ent

scheidung ausschließlich meinen testamentsvollstreckern zustehen.

So geschehen am 9ten Juli 1915.

gez. Johannes Ludwig Emil Possehl.

Die Possehl-Stiftung

Viele Stiftungen sind in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts auf-
grund der Weltwirtschaftskrise und der damit einhergehenden inflation 
zugrunde gegangen. Die Possehl-Stiftung als alleinige gesellschafterin 
der firma L. Possehl & Co. konnte ihre fördertätigkeit hingegen auf nied-
rigem niveau fortsetzen. zur zeit des nationalsozialismus wird die Pos-
sehl-Stiftung gleichgeschaltet und büßt durch eine neue besetzung des 
Stiftungsvorstandes ihre Selbständigkeit ein. Sie erfolgt nun durch beru-
fung aus dem lübecker Senat. Der neue Stiftungsvorstand beschließt, dass 
zahlungen nunmehr nur noch an das Winterhilfswerk oder die nSdaP  er-
folgen dürfen. bis Kriegsende baut die Stiftung 68 Siedlungshäuser für 
„Volksgenossen, die sich um Staat und Volk verdient gemacht haben.“ 
1957 schließlich wird die Selbstergänzung des Stiftungsvorstandes durch 
geheime Wahl wieder eingeführt. D i e  Satzu n g  D e r

PoSSehl-Stiftung
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§ 1

Name, Rechtsform und Sitz

1. die Stiftung führt den namen PossehlStiftung. 

2. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen rechts. 

3. ihr Sitz ist Lübeck.

§ 2

Zweck

1. historische ziele der Stiftung sind es in Lübeck:

a) das schöne bild und die öffentlichen anlagen der Stadt zu erhalten, 

insbesondere das erscheinungsbild der hansestadt Lübeck als Weltkul

turerbe,

b) gemeinnützige einrichtungen in Lübeck zu unterstützen,

c) kunst und Wissenschaft zu pflegen,

d) die Jugend zu fördern,

e) not der bedürftigen zu lindern.

2. die vorgenannten Stiftungsziele werden insbesondere verwirklicht 

durch finanzielle, teilweise auch beratende Förderung 

a) bei der Sanierung und erhaltung von historisch bedeutenden und 

städtebaulich prägenden bauwerken und der öffentlichen räume 

 in Lübeck,

b) von gemeinnützigen einrichtungen wie z. b. Jugendherbergen und 

treffs, alten und Pflegeheimen, gemeinschaftshäusern und Sport

anlagen jeglicher art sowie von freien trägern, die in der Jugend, 

Migranten und Sozialbetreuung tätig sind,

c) von öffentlichen und privaten kulturellen einrichtungen und Veran

staltungen sowie von Lübecker hochschulen,

d i e  S a t z u n g  d e r  P o S S e h L  S t i F t u n g  h e u t e
d) von Lübecker Schulen, kindergärten, gemeinnützigen Sportvereinen 

und Jugendverbänden,

e) bei sozialer not in einzelfällen sowie durch unterstützung von ein

richtungen, die sich hilfsbedürftiger Mitbürger annehmen.

3. bei erfüllung der unter ziffer 1 und 2 genannten Stiftungsziele verfolgt 

die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mild

tätige zwecke im Sinne des abschnitts „Steuerbegünstigte zwecke“ 

der abgabenordnung. in diesem zusammenhang sind die zwecke der 

Stiftung gerichtet auf die Förderung der Wissenschaft, der Jugend 

und altenhilfe, der kunst und kultur einschließlich der Pflege und 

erhaltung von kulturwerten, des denkmalschutzes und der denkmal

pflege, der erziehung, Volks und berufsbildung, der Wohlfahrtspflege, 

des Sports, der heimatkunde, des bürgerschaftlichen engagements 

zugunsten steuerbegünstigter zwecke sowie auf die Förderung mildtä

tiger zwecke. 

4. die Stiftung kann ihre zwecke selbst, durch hilfspersonen oder durch 

die ideelle und finanzielle Förderung anderer steuerbegünstigter kör

perschaften und körperschaften des öffentlichen rechts mithilfe der 

beschaffung von Mitteln und deren Weitergabe an solche organisati

onen verfolgen. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche zwecke.

5. die Stiftung soll keine aufgaben übernehmen, die in der Verantwor

tung der öffentlichen hand liegen und bei sachgerechter Finanzwirt

schaft von ihr auch erfüllt werden können.

6. den durch die Stiftung begünstigten steht aufgrund dieser Satzung 

ein rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung nicht zu.

§ 3

Vermögen

1. das Vermögen der Stiftung besteht im Wesentlichen aus

a) dem geschäftsanteil an der Firma L. Possehl & co. mbh

b) beteiligungen

c) Wertpapieren

d) bankguthaben und Forderungen

e) grundstücken

f) kunstgegenständen
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2. die Stiftung erfüllt ihren zweck aus den erträgen des Stiftungs

vermögens und aus zuwendungen dritter.

3. Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen zwecke 

verwendet  werden. 

4. der Stiftungsvorstand kann im rahmen der Vorschriften des steu

erlichen gemeinnützigkeitsrechts rücklagen bilden. er kann zur 

erhaltung des Stiftungskapitals freie rücklagen (§58 nr. 7a ao) sowie 

zuwendungen im Sinne des § 58 nr. 11 ao dem Stiftungsvermögen zu

führen. zuwendungen dritter, die nach dem Willen des zuwendenden 

zur erhöhung des Stiftungsvermögens bestimmt sind (zustiftungen), 

sind dem Stiftungsvermögen zuzuführen, es sei denn, die annahme 

der zustiftung wird abgelehnt.

5. niemand wird durch ausgaben, die dem zweck der Stiftung fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt.

§ 4

Geschäftsjahr

das geschäftsjahr der Stiftung ist das kalenderjahr.

§ 5

Organe

1. organe der Stiftung sind:

a) der Stiftungsvorstand

b) der arbeitsausschuss

2. die Mitglieder des Stiftungsvorstandes, die nicht zugleich Mitglieder 

des arbeitsausschusses sind, sind ehrenamtlich tätig. Sie können eine 

angemessene jährliche pauschale aufwandsentschädigung erhalten, 

die vom Stiftungsvorstand festgesetzt wird.

3. die Mitglieder des arbeitsausschusses können eine angemessene Ver

gütung erhalten, die vom Stiftungsvorstand unter berücksichtigung 

ihrer inanspruchnahme durch die Stiftungsarbeit festgesetzt wird. 

4. den Mitgliedern des Stiftungsvorstandes können notwendige und 

angemessene auslagen, die durch ihre tätigkeit für die Stiftung 

entstehen, ersetzt werden. der auslagenersatz kann auch pauschaliert 

erfolgen.

5. im übrigen dürfen den Mitgliedern der Stiftungsorgane keine Vermö

gensvorteile zugewendet werden.

§ 6

Zusammensetzung der Mitglieder des Stiftungsvorstandes

1. der Stiftungsvorstand besteht aus 15 bis 19 Mitgliedern. er ergänzt sich 

selbst in geheimer Wahl.

2. die Mitglieder des Stiftungsvorstandes werden für drei kalenderjahre 

gewählt. Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, 

kann eine ersatzwahl zunächst nur für den rest der amtszeit erfolgen.

3. Jeder tüchtige und geachtete Lübecker bürger kann gewählt und wie

dergewählt werden. gesellschaftliche Stellung und Familienbeziehun

gen dürfen nicht entscheiden.

4. Wer das 72. Lebensjahr vollendet hat, scheidet mit dem 31.12. des 

Jahres, in dem er das 72. Lebensjahr vollendet hat, aus der Stiftung und 

ihren organen aus.

 nachkommen des Vaters und der adoptivtochter des Stifters können 

unabhängig von ihrem alter dem Stiftungsvorstand angehören. an 

die Stelle ausscheidender Verwandter des Firmengründers und der 

Stifterfamilie sollen   soweit möglich   wieder angehörige aus dem 

gleichen kreise in den Stiftungsvorstand gewählt werden.

5. ein Mitglied des Stiftungsvorstandes kann nur aus wichtigem grun

de abgewählt werden. zur abwahl bedarf es einer Mehrheit von zwei 

dritteln der Stimmen aller Mitglieder.

6. der Stiftungsvorstand wählt den Vorsitzenden und den stellvertreten

den Vorsitzenden für drei Jahre, längstens jedoch für die dauer ihrer 

zugehörigkeit zum Stiftungsvorstand. Wiederwahl ist zulässig. Jedoch 

kann der Vorsitzende nur zweimal wiedergewählt werden, wobei eine 

etwaige ersatzwahl für den rest der amtszeit seines Vorgängers nicht 

zu berücksichtigen ist.
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 Scheiden der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende wäh

rend ihrer amtszeit aus, wird ein nachfolger zunächst nur für den rest 

der amtszeit gewählt.

7. die einzelheiten des Wahlverfahrens regelt eine gesondert von dem 

Stiftungsvorstand zu beschließende Wahlordnung.

§ 7

Aufgaben des Stiftungsvorstandes

1. der Stiftungsvorstand führt die geschäfte der Stiftung, soweit sie 

nicht dem arbeitsausschuss übertragen werden.

2. der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außerge

richtlich. er nimmt die rechte und Pflichten der Stiftung als alleinige 

gesellschafterin der Firma L. Possehl & co. mbh wahr. er handelt 

durch seinen Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden. ist 

einer der beiden verhindert, kann jedes Mitglied des arbeitsausschus

ses an seine Stelle treten.

§ 8

Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 
des Stiftungsvorstandes

1. der Vorsitzende, im Verhinderungsfalle sein Stellvertreter, beruft die 

Sitzungen in der regel einmal monatlich sowie zusätzlich im bedarfs

falle ein. der Stiftungsvorstand ist darüber hinaus einzuberufen, wenn 

es drei Mitglieder schriftlich mit angabe der tagesordnung verlangen.

2. der Stiftungsvorstand ist schriftlich mit einer Frist von einer Woche 

unter angabe der tagesordnung einzuladen.

3. der Stiftungsvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die 

hälfte der Mitglieder anwesend ist. in einer zweiten, mit der gleichen 

tagesordnung einzuberufenden Sitzung ist der Stiftungsvorstand 

ohne rücksicht auf die zahl der anwesenden beschlussfähig. die neue 

Sitzung muss spätestens zwei Wochen nach der ersten Sitzung statt

finden.

4. der Stiftungsvorstand beschließt   vorbehaltlich abweichender rege

lungen dieser Satzung   mit der Mehrheit der erschienenen Mitglieder. 

bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den aus

schlag, bei Wahlen jedoch das Los.

5. der Stiftungsvorstand kann auch im schriftlichen Verfahren beschlüs

se fassen, wenn zwei drittel der Mitglieder der schriftlichen abstim

mung zugestimmt haben. das schriftliche Verfahren ist nicht zulässig 

für Wahlen, abwahlen, beschlüsse über Satzungsänderungen und über 

die auflösung der Stiftung.

6. die beschlüsse sind in einer niederschrift aufzunehmen. Sie ist vom 

Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden und dem Proto

kollführer zu unterschreiben. die beschlüsse sind zu sammeln und 

während des bestehens der Stiftung aufzubewahren.

§ 9

Zusammensetzung der Mitglieder des Arbeitsausschusses

1. aus den Mitgliedern des Stiftungsvorstandes wird ein arbeitsaus

schuss gebildet.

er besteht aus:

a) dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden sowie

b) mindestens drei, höchstens fünf weiteren Mitgliedern, die von dem 

Stiftungsvorstand auf die dauer von drei Jahren in ihr amt gewählt 

werden.

die unter buchstabe b) genannten Mitglieder können vor ablauf ihrer amts

zeit von dem Stiftungsvorstand aus wichtigen gründen mit einer Mehrheit von 

zwei dritteln aller Mitglieder abgewählt werden. Scheidet eines der unter buch

stabe b) genannten Mitglieder vorzeitig aus, kann eine ersatzwahl zunächst nur 

für den rest der amtszeit erfolgen.

§ 10

Aufgaben des Arbeitsausschusses

der arbeitsausschuss führt die laufenden geschäfte der Stiftung und hat die 

aufgaben zu erledigen, die ihm vom Stiftungsvorstand übertragen werden. er 

hat alle angelegenheiten vorzubereiten, die dem Stiftungsvorstand vorzulegen 

sind.
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der arbeitsausschuss kann über zuwendungen im Sinne des § 2 der Satzung bis 

zu einem betrag von euro 10.000,00 selbstständig entscheiden. der Stiftungs

vorstand erhält diese anträge vorher zur kenntnis. in einzelfällen ist der Vorsit

zende ermächtigt, gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden oder ei

nem anderen Mitglied des arbeitsausschusses über zuwendungen im Sinne des 

§ 2 der Satzung bis zur höhe von euro 1.000,00 selbstständig zu entscheiden.

§ 11

Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung
des Arbeitsausschusses

1. der arbeitsausschuss wird vom Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes, 

im Verhinderungsfall von seinem Vertreter, unter bekanntgabe der 

tagesordnung schriftlich einberufen. die Ladungsfrist beträgt eine 

Woche. Sie kann im einvernehmen aller Mitglieder des arbeitsaus

schusses verkürzt werden. der arbeitsausschuss ist auch einzuberu

fen, wenn mindestens zwei Mitglieder es verlangen. Sie haben den 

beratungspunkt dem Vorsitzenden schriftlich anzukündigen.

2. der arbeitsausschuss ist beschlussfähig, wenn die hälfte seiner Mit

glieder anwesend ist. er beschließt mit der Mehrheit der erschienenen 

Mitglieder. bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 

den ausschlag. der arbeitsausschuss kann auch im schriftlichen 

Verfahren beschlüsse fassen, wenn alle Mitglieder der schriftlichen 

abstimmung zustimmen.

3. über die beschlüsse ist eine niederschrift zu fertigen. die nieder

schrift ist vom Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden 

und dem Protokollführer zu unterschreiben. die beschlüsse sind zu 

sammeln und während des bestehens der Stiftung aufzubewahren.

§ 12

Satzungsänderung

1. die Änderung der Satzung ist zulässig, wenn a) der Stiftungszweck und 

die gestaltung der Stiftung nicht oder nur unwesentlich verändert 

werden oder b) dies wegen einer wesentlichen Veränderung gegenüber 

den im zeitpunkt der entstehung der Stiftung oder der letzten Ände

rung der Satzung bestehenden Verhältnissen angebracht ist.

2. beschlüsse über Satzungsänderungen, die die aufgaben der Stiftung 

und die Verwendung des Vermögens betreffen, sind dem Finanzamt 

mitzuteilen, bevor sie in kraft treten. Sie bedürfen der zustimmung 

von mindestens 3/4 der Mitglieder des Stiftungsvorstandes sowie der 

genehmigung der für die Stiftungsaufsicht zuständigen behörde.

§ 13

Zusammenlegung/Auflösung

1. die Stiftung kann mit einer anderen zu einer neuen Stiftung zusam

mengelegt werden, wenn der Satzungszweck hierdurch nicht gefähr

det wird.

2. die Stiftung kann aufgelöst werden, wenn a) über 10 Jahre lang keine 

Leistungen erbracht worden sind oder b) der Stiftungszweck auf dauer 

nicht erfüllt werden kann.

3. in den Fällen der absätze 1. und 2. ist die zustimmung aller Mitglieder 

des Stiftungsvorstandes sowie die genehmigung der für die Stiftungs

aufsicht zuständigen behörde erforderlich.

4. bei aufhebung oder auflösung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbe

günstigter zwecke fällt das Vermögen an die hansestadt Lübeck, die 

es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und mildtätige 

zwecke im Sinne des § 2 zu verwenden hat.

§ 14

Inkrafttreten

diese Satzung tritt am 07. november 2011 in kraft.
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Schenkungen Emil Possehls zu Lebzeiten

zu lebzeiten hat Emil Possehl zahlreiche Schenkungen aus seinem großen  
Vermögen getätigt. Seine zuwendungen sind jedoch niemals reine geld-
geschenke. ihnen liegt unternehmerisches Denken zugrunde. Sie sind oft 
an bedingungen geknüpft, die der entwicklung lübecks dienen sollen. 
Seine erste Stiftung schafft er 1897: lehrlinge erhalten reisestipendien 
nach russland, um dort die geschäftlichen gepflogenheiten und die russi-
sche Sprache zu erlernen. Die handelsbeziehungen zu dem großen mäch-
tigen land sollen so ausgebaut werden.

Weitere Stiftungen zu Lebzeiten im Auszug

unterstützung des baus eines neuen Kursaals in travemünde 
zur förderung des Seebades
umfangreiche zustiftung zum neubau des lübecker theaters 
in der beckergrube
millionenhohe Schenkungen für die errichtung eines 
Kaiser-Wilhelm-Volkshauses und eines hallenschwimmbades 
(beide kriegsbedingt nicht verwirklicht)
einrichtung einer ruhegehaltskasse zugunsten der 
angestellten und arbeiter bei l. Possehl & co. 

•

•

•

•

Förderzusage Emil Possehls vom 1. Mai 1907 an 
Pastor Johannes Theodor Friedrich Becker (seit 1884 Pastor an 

St. Marien) und Vorsitzender der 1. Lübecker Kleinkinderschule

in den lübecker Kleinkinderschulen wurden die Kinder, deren 
eltern beide arbeiten mussten, ganztägig betreut. bereits 1850 
wurde in der lübecker glockengießerstraße die erste Kleinkin-
derschule eröffnet. Der „geschäftliche gedenktag“, aus dessen 

anlass Emil Possehl die Spende machte, ist das 60-jährige 
firmenjubiläum.

„ M e i n  g rö S St e r  W u n S c h  i St  e S,

da S S  d i e  F r ü c h t e  M e i n e S  L e b e n SW e r k e S

M e i n e r  g e L i e bt e n  Vat e r Sta dt,

de r  F r e i e n  u n d  h a n S e Sta dt  Lü b e c k ,

z u  gu t e  koM M e n  M ö g e n .“

E M i l  Po s s E h l
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„ P F L i c h t  u n d  a r b e i t  u n d 

h e rz L i c h e  L i e b e  F ü r  M e i n e  Vat e r Sta dt :

 a n  d i e S e r  d r e i e i n i g k e i t  W e r de 

i c h  F e St h a Lt e n ,  S o  L a n g e  i c h  L e b e .“

E M i l  Po s s E h l
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